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lhr Wklerspruch vom24. Februar 2021

Sehr █████ █████████

auf lhren Widerspruch vom 24. Februat 202l gegen den Bescheid des Bundes-
kanzleramtes vom 27. Januar 2O2l ergehen folgende Entscheidungen:

1. Der Widerspruch wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Verfahrens trägt der Widerspruchsführer.
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Gründe:

t.

Mit E-Mail vom 2. Dezembe r 2O2O beantragten Sie u.a. auf der Grundlage des ln-

formationsfreiheitsgesetzes (t FG) beim Bu ndeskanzleramt d ie Ü bersend u n g

,,5ämtliche[r] Kommunikation des Bundeskanzleramts mit der Gavi (Global Altiance

for Vaccines and lmmunisation) im Zeitraum vom 01 .01 .2020 bis 15.05.2020."

Mit Bescheid vom 27 . Januar 2021, lhnen zugestellt am 5. Februar 2021, wurden

lhnen zurei Dokumente zugänglich gemacht. Darüber hinaus konnten keine weite-

ren amtlichen lnformationen für den von lhnen benannten Zeitraum ermittelt wer-

den.

Mit Schreiben vom 24. Februar 2021 legten Sie gegen diesen Bescheid Wider-

spruch ein. Sie begründeten lhren Widerspruch damit, dass lhre Anfrage nicht

vollständig bearbeitet worden sei und meinten; es müsse beispielsweise lnformati-

onen darüber geben, dass die Bundeskanzlerin entgegen der Absage vom 19. Mai

2020 doch an der Wiederauffüllungskonferenz der GAVI am 4. Juni 2020 teilge-

nommen hatte sowie, dass über die Zusage auf der Konferenz zur Zahlung von

600 Millionen EUR Dokumente vorhanden sein müssten.

lhr Widerspruch ist zulässig, aber unbegründet. Der Bescheid des Bundeskanzler-

amts vom 27. Januar 2021 ist recht- und zweckmäßig und verletzt Sie nicht in lh-

ren Rechten. lhr Widerspruch wird daher zurückgewiesen.

Der Widerspruch ist unbegründet, weil auch nach erneuter Recherche keine über

den,Bescheid vom 27. Januar 2021 hinausgehenden amtlichen lnformationen er-

mittelt werden konnten.

II.
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Der lnformationsanspruch gemäß § 1 Abs. 1 IFG setzt das Vorhandensein amfli-
cher lnformationen voraus, ohne die Aktenführung selbst zu regeln.

ln § 2 Abs' 1 IFG wird eine amtliche lnformation dabei definiert als ,jede amttichen
Zwecken dienende Aufzeichnung, unabhängig von der Art ihrer Speicherung. Ent-
würfe und Notizen, die nicht Bestandteil eines Vorgangs werden sollen, gehören
nicht dazu'" Regelungen zur Aktenführung im Bundeskanzleramt ergeben sich aus
der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO) in Verbin-
dung mit der Richtlinie für das Bearbeiten und verwalten von schriftgut (Registra-
turrichtlinie, RegR). Danach wird schriftgut, das nach § 3 dieser Richflinie als alle
beider Erfüllung von Aufgaben des Bundes erstellten oder empfangenen Doku-
mente definiert wird, unabhängig von der Art seines lnformationsträgers oder der
Form seiner Aufzeichnung, soweit es aktenrelevant ist, in den Sachakten der je-
weiligen Fachreferate abgelegt. Die Registraturrichflinie gebietet es aber nicht,
sämtliches Schriftgut zu den Akten zu nehmen.

Was zu den Akten zu nehmen ist, wird vietmehr im jeweiligen Einzelfatt orr.t o"n
zuständigen Bearbeiter entschieden. tm Bundeskanzleramt werden lnformationen
unabhängig davon, ob sie aus einer SMS, einem Telefonat, einer E-Mail oder ei-
ner anderen Quelte stammen, nur dann zu den Akten genommen, wenn sie für die
in haltliche Bearbeitun g eines venrualtu n gsvorgan ges releva nt sind.

Bezüglich der Teilnahm'e der Bundeskanzterin an der wiederauffüllungskonferenz
der GAVI am 4. Juni 2O2O ist nicht auszuschtießen, dass die xorrr,.,-iration, bei-
spielsweise aufgrund einer kurzfristigen Zusage, ausschtießlich telefonisch erfolgt
ist' Die Teilnahme der Bundeskanzlerin an sowie ihre Rede auf der Wiederauffül-
lungskonferenz der GAVI am 4. Juni 2021sind unter dem Link: https://www.bun-

renz-17 57954 hinreichend dokumentiert und öffenttich abrufbar.

I[.
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Die Kostenentscheidung in Bezug auf die Zurückweisung des Widerspruchs be-

ruht auf § 73Abs. 3 S. 3 VwGO i.V.m. § 80 Abs. 1 S. 3 VwVfG i.V.m. § 1O tFG.

Die Höhe der festgesetzten Widerspruchsgebühr folgt aus § 10 Abs. 1, 3 IFG in

Verbindung mit TeilA, Nr. 5 des Gebühren- und Auslagenverzeichnisses der IFG-

GebV.

Sie werden gebeten, die festgesetzten Kosten von 30,00 EUR unter Angabe des

Kassenzeichens ███ ███ ███ ████████ █ ███ ██ █████████ tn-

-nerhalb',eineeMonatsnachZustellung an die Bundeskasse Halle, IBAN:-DE-38
8600 0000 0086 001040, BIC: MARKDEF1860, bei der Deutschen Bundesbank -

Filiale Leipzig - zu überweisen.

Mit freundlichen Grüßen

lm 
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Rechtsbehelfsbeleh ru ns :

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage zum
Venryaltungsgericht Berlin, Kirchstraß e 7, 10557 Berlin erhoben werden.


